
Die Arbeitsvertragsrichtlinien
(AVR) Kurhessen-Waldeck wur-
den novelliert und treten zum 1.
Juli 2008 in Kraft.
Durch die Neuregelungen der
Entgeltgruppen, der Flexibilisie-
rungselemente des Jahresentgel-
tes und der erweiterten Öff-
nungsklauseln wurde sowohl
von Dienstnehmerseite wie auch
von Dienstgeberseite den au-
genblicklichen Finanzproble-
men, denen fast die Hälfte unse-
re Einrichtungen unterliegen,
Rechnung getragen.
Der Vorstand der Arbeitsge-
meinschaft von Mitarbeiterver-
tretungen Kurhessen-Waldeck

hat sich zu einer Klausurtagung
in Hülsa getroffen und eine Er-
klärung verabschiedet (Hülsaer
Thesen). Darin wird formuliert:
„Als Selbstverständnis von kirch-
lichem, diakonischem Arbeits-
recht erwarten wir, dass zukünf-
tig keine Betriebsteile mehr aus-
gegliedert werden. Deshalb:
• Gleicher Tarif für gleiche Ar-

beit!
• Tariftreue in allen Unterneh-

mensbereichen!
• Leiharbeit ist schädlich für den

Betriebsfrieden!
• Das Kirchengerichtsurteil zur

Leiharbeit muss umgesetzt
werden!“ rz

Jahr für Jahr behaupten die Ko-
stenträger das Gleiche: Die Kas-
sen seien leer und so müsse vor
allem an den Löhnen der Kolle-
gInnen gespart werden.
Und es geht noch einen – ent-
scheidenden – Schritt weiter:
Einrichtungen, die ihre Beleg-
schaft am schlechtesten bezah-
len, werden als „Vorzeige-Ein-
richtungen“ präsentiert, die be-
legen sollen, dass in der Behin-
dertenhilfe weitere Einsparun-
gen möglich seien. So entpup-
pen sich in erster Linie Kirche
und Diakonie als die großen
„Lohndrücker“. Aber auch Ein-
richtungen, die aufgrund ihrer

Nicht-Tarifgebundenheit den
TVöD (Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst) nur in Teilen
anwenden und beispielsweise
das „Weihnachtsgeld“ nicht
auszahlen, befördern diesen
Prozess.
Den KollegInnen wäre am dien-
lichsten, wenn in allen Einrich-
tungen der Behindertenhilfe, un-
abhängig vom Träger gleiche
Löhne bezahlt würden, um
Lohndumping zu verhindern.
Der AKAB e. V. tritt deshalb da-
für ein, dass sich die Tarifab-
schlüsse am TVöD orientieren,
obwohl er selbst die Einkommen
abgesenkt hat. hs

Kontra Lohn-
dumping
Der Ausgang
der Entgeltver-
handlungen in
der Diakonie
ist eminent
wichtig für die
gesamte Be-
hindertenhilfe in Hessen. Je
schlechter das Ergebnis ausfällt,
desto größer wird der finanzielle
Druck auf andere Einrichtungs-
träger. Seite 2

Pro Mindestlöhne
Immer wieder wird von verschie-
dener Seite behauptet, Mindest-
löhne vernichten Arbeitsplätze.
Ver.di vertritt eine gänzlich andere
Meinung. Mindestlöhne verhin-
dern Lohnarmut, schaffen mehr
Nachfrage, mehr Zuversicht und
damit auch neue Jobs. Seite 3

Betriebsrat stellt sich vor
Der Betriebs-
rat Langgöns,
Teil der ge-
meinnützigen
S c h o t t e n e r
Reha-Einrich-
tungen, ge-
hört zu den
Mitgliedsein-

richtungen des AKAB e.V. Auf
Fragen antwortet die BR-Vorsit-
zende Heike Schamber. Seite 4

„Betreutes Wohnen“ – Spielball der Politik?
AKAB e.V. fordert die weitere Zuständigkeit durch den LWV
Das „Betreute Wohnen“ ist ei-
ne aufsuchende Form sozialpä-
dagogischer und sozialthera-
peutischer Betreuung bzw. Be-
gleitung von Menschen, die
wesentlich behindert oder von
Behinderung bedroht sind und
deshalb Anspruch auf
Eingliederungshilfe ha-
ben.
Der LWV hat bundesweit
beispielhaft seit 1986 mit
0,94 Plätzen pro 1000
Einwohner doppelt soviel
Plätze geschaffen wie im
Bundesdurchschnitt. Da-
mit wurden rund 550
Mio. Euro eingespart, weil
teure Heimplätze nicht
belegt werden mussten.
Dennoch hat der hessi-
sche Landtag unter der
CDU geführten Regierung
am 12. Dezember 2007 be-
schlossen, die Verantwortung
für das „Betreute Wohnen“ ab
2009 vom LWV an die hessi-
schen Kommunen zu übertra-
gen.
Die Fraktionen der SPD und
Grünen haben am 15. 04. 2008
dem hessischen Ladtag einen

Gesetzentwurf vorgelegt, der
dieses Vorhaben rückgängig
macht.
Der AKAB e. V. unterstützt diese
Maßnahme, weil aus seiner
Sicht die stationäre und ambu-
lante Betreuung in einer Hand

bleiben müssen. Nur so kann ei-
ne gleiche Qualität der Hilfelei-
stungen landesweit garantiert
werden. Hilfebedürftige Men-
schen dürfen nicht abhängig
sein von der finanziellen Situa-
tion der einzelnen Landkreise.
Um dies zu vermeiden gibt es
den kommunalen Zweckver-

band wie den LWV, der eine Pa-
rität garantiert.
Die positive Entwicklung mit der
Schaffung von jährlich 440 neu-
en Plätzen im „Betreuten Woh-
nen“ würde gänzlich gestoppt.
Die getrennte Zuständigkeit

birgt die Gefahr, dass
die Kreise sich aus fi-
nanziellen Gründen
ihrer Verantwortung
entziehen und auf
stationäre Heimplät-
ze verweisen. Diese
Plätze wären teurer
und vielen Menschen
mit Behinderung
würde ein großes
Stück Selbstständig-
keit und Eigenverant-
wortung entrissen.
Nicht zuletzt wären
bei einer Verände-

rung zahlreiche Arbeitsplätze
beim LWV gefährdet. Struktu-
ren und Kompetenzen, die erar-
beitet wurden wären auf der ei-
nen Seite nicht mehr gefragt
und müssten im Bereich der ört-
lichen Soziahilfeträger wieder
mühsam aufgebaut werden.

rr

Kirche Tarifverhandlungen
Wo Diakonie drauf steht, muss Diakonie drin sein Ohne Leitwährung zeigt die Spirale nach unten

Für den Erhalt des LWV – Auch in Zukunft werden De-
monstrationen notwendig sein
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Werkstätten-Tag
in Planung
Auf Initiative des Betriebsrats
hat sich zu Beginn des Jahres
bei der Lebenshilfe Gießen
eine Projektgruppe gegrün-
det, die sich mit der Vorbe-
reitung einer Lebenshilfe-
internen Fachtagung für den
Werkstätten-Bereich befasst.
Bei dem Vorhaben, mögliche
Ziele für die Veranstaltung zu
formulieren, wurde schnell
deutlich, dass je nach Hierar-
chieebene sehr unterschiedli-
che Sichtweisen auf die ak-
tuelle Situation und Entwik-
klung in den Werkstätten
gegeben waren. Um die
Themenbereiche ins Zen-
trum zu rücken, die tatsäch-
lich den KollegInnen auf den
Nägeln brennen, hat man
sich für eine groß angelegte
Befragung der Werkstätten-
Beschäftigten entschieden.
Die Auswertung wird nach-
haltigen Einfluss auf den
Werkstätten-Tag nehmen.

Jahreseinkommen
der Topmanager
Porsche
W. Wiedeking 60,0 Mio. €

Deutsche Bank
J. Ackermann 14,3 Mio. €

Siemens
Peter Löscher 11,5 Mio. €

Daimler
Dieter Zetsche 10,7 Mio. €

Merck
Karl-Ludwig Kley 8,6 Mio. €

Linde
Wolfgang Reitzle 8,2 Mio. €

E.ON
Wulf Bernotat 6,8 Mio. €

BASF
J. Hambrecht 5,7 Mio. €

(Quelle: Towers Perrin/Medien)
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Der Kommentar

Entgeltverhandlungen in der Diakonie

Im März begannen die Ver-
handlungen für ca. 420.000
Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen der Diakonie. Die Ar-
beitsrechtliche Kommission
fordert 8% Tariflohnerhöhung,
mindestens 200 Euro sowie
120 Euro für Auszubildende
und Schüler.
Diese Forderungen der kirch-
lichen Arbeitnehmerschaft zur
Einkommensangleichung an
die Lohnentwicklungen im öf-
fentlichen Dienst sind zu be-
grüßen und nach Kräften zu
unterstützen. Dies nicht nur
aus kollegialer Sicht, sondern
auch aus der Sicht aller im Ge-
sundheits- und Sozialwesen
beschäftigter Arbeitnehmer zur
eigenen Existenz- und Arbeits-
platzsicherheit.
Da der LWV in Hessen ge-
zwungen scheint, Leistungen
nach dem hessischen Mittel zu

finanzieren, stellt der dritte
Weg der Kirchen eine Konkur-
renz dar, die langfristig zu un-
sozialen Beschäftigungsverhält-
nissen im gesamten Gesund-
heits- und Sozialwesen führen
wird. Leistungserbringung zu
„Gottes Lohn“ beeinflusst logi-
scher Weise den Wert aller auf
dem sozialen Sektor erbrachten
Leistung in negativer Weise
und zwingt tarifgebundene
Träger zu Personalsparmaß-
nahmen, um als Anbieter und
Leistungserbringer bestehen zu
können, da im Sachkostenbe-
reich die meisten Sparmöglich-
keiten ausgeschöpft sind.
Die Kirche ist mit ca. 1,3 Millio-
nen Beschäftigten, wovon ca.
1,2 Millionen Arbeiter und An-
gestellte sind und 0,1 Millionen
Kirchenbeamte und Geistliche,
mit Hilfe einer „Dienstgemein-
schaft“ und der daraus resul-

tierenden „Arbeitsrechtlichen
Kommission“ in der Lage, ei-
genständige kirchliche Rege-
lungen durch zu setzen.
Deshalb ist es der Kirche und
der Diakonie möglich, unter
dem Deckmantel christlicher
Nächstenliebe Lohndumping
zu betreiben.
Wenn die Kirche tatsächlich,
wie des Öfteren behauptet un-
ter Finanznot leidet und des-
halb ihre Angestellten zum
„Lohn Gottes“ beschäftigt, ist
es nicht nachvollziehbar, dass
mehr kirchliche Einrichtungen
entstehen.

Roland Schlund
Betriebsrat
Behindertenwerk
Main-Kinzig e.V.

Berichte aus den Einrichtungen

Besondere Angebote für Kinder und Jugendliche

Das Rehazentrum Bathildis-
heim ist ein gemeinnütziges
Sozialunternehmen in der Dia-
konie. Zu seinen Einrichtun-
gen gehören u. a. die Karl-
Preising-Schule und ein heil-
pädagogisches Schülerinter-
nat.
Die Karl-Preising-Schule ist ei-
ne staatlich aner-
kannte Förder-
schule; die nach
Richtlinien und
Lehrplänen des
Landes Hessen
Internats- und Ex-
ternschüler bildet
und erzieht. Kin-
der und Jugendli-
che mit Körper
und /oder Sprach-
beh inderungen
sind die größte
Zielgruppe. Einige
Schülerinnen und
Schüler benötigen
sonderpädagogische Förde-
rung aufgrund von Wahrneh-
mungsstörungen, Sinnesbe-
einträchtigungen, Verhaltens-
auffälligkeiten und / oder
emotionalen Störungen.
Das Kollegium besteht aus
MitarbeiterInnen, die außer

der Blindenpädagogik alle
sonderpädagogischen Fach-
richtungen vertreten. Ein breit
gefächertes therapeutisches
Angebot, interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit mit Fachdien-
sten sowie Austausch und Ko-
operation mit Regelschulen
zeichnen diese Schule aus

Das heilpädagogische Schü-
lerinternat ist als ein pädago-
gisch gestalteter Lebensraum
Erziehungs-, Lern- und Soziali-
sationsfeld für Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderungen
und Entwicklungsstörungen,
für die es am Heimatort keine

passende Schule gibt und /
oder die infolge ihrer Behinde-
rung soziale Isolation oder
Ähnliches erfahren. Die Regel-
belegung sieht 99 SchülerIn-
nen in zehn Internatsgruppen,
davon sechs in einer Trainings-
wohnung und neun SchülerIn-
nen in einer Dauerwohngrup-

pe vor. In jeder
Wohngruppe sind
in der Regel 4-5 so-
zial- oder heilpäda-
gogische Fachkräfte
im Einsatz, insge-
samt arbeiten als
Teil- und Vollzeit-
kräfte ca. 55 päda-
gogische Mitarbei-
terInnen und ca. 30
hauswirtschaftliche
Kräfte.
Zu den Zielen gehö-
ren u. a. eine ganz-
heitliche Persönlich-
keitsentwicklung,

umfassende Teilhabe am Leben
in Kultur und Gesellschaft und
die Entlastung und Unterstüt-
zung der Eltern bei Erziehung
und Förderung. Lebensfreude
und -bejahung wird auf der
Grundlage eines christlichen
Menschenbildes vermittelt. cb
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„Mit Herz und Kompetenz“



Die LAG ist auch Trä-
ger der Arbeitsstelle
Frühförderung in Of-
fenbach, die die Ge-
staltung und Weiter-
entwicklung des hes-
sischen Systems von
in te rd i s z ip l inä re r
Frühförderung in en-
ger Kooperation mit allen Be-
teiligten zur Aufgabe hat.
(http://www.asffh.de)

Womit beschäftigt sich die
LAG aktuell?

Die LAG beschäftigt sich der-
zeit unter anderem mit den
Rahmenbedingungen der Um-
setzung des Integrationsplat-
zes in den Kindertagesstätten,
sowie mit dem hessischen Bil-
dungs- und Erziehungsplan
wie auch mit dem Thema der
inhaltlichen wie auch formalen
Umsetzung der so genannten
Frühförder-Komplexleistung.

Welche Entwicklungen in
Hessen bereiten Dir am
meisten Kopfzerbrechen?

Die Kommunalisierung in Hes-
sen zeigt leider, dass landes-
weite Empfehlungen wie auch
Richtlinien nicht mehr die zen-
trale Rolle spielen. Landesweite
Steuerung geht zum Teil verlo-
ren. Dies macht sicher auch hi-
storisch begründbar entstan-
dene Einzellösungen vor Ort
möglich, aber die inhaltliche
Gebundenheit an qualitativ
festgelegten Vorgaben schwin-

Das Interview

„Frühförderung in Hessen“

Martina Ertel ist die Leiterin
der Frühförderstelle der Le-
benshilfe Gießen. Im Vorstand
der Landesarbeitsgemeinschaft
(LAG) Frühe Hilfen in Hessen
e. V. bekleidet sie das Amt der
Vorsitzenden.

Was steht hinter der LAG
Frühe Hilfen?

Die Landesarbeitsgemeinschaft
Frühe Hilfen Hessen e.V. ist ein
Träger-Zusammenschluss der
LAG`en, die einerseits die heil-
pädagogisch und integrativ ar-
beitenden Kindertagesstätten
und andererseits die Frühför-
derstellen vertreten haben. Im
Sinne der Kinder, die entwik-
klungsverzögert, von Behinde-
rung bedroht und/oder behin-
dert sind und deren Familien
haben die beiden LAG fusio-
niert. Die intensive Zusammen-
arbeit der von ihr vertretenen
Bereiche hat die Weiterentwik-
klung der Bildung, Förderung,
Betreuung und Erziehung der
betroffenen Kinder im Alter
von der Geburt – zum Teil auch
schon in der Schwangerschaft -
bis zur Einschulung, und deren
Familien zum Ziel. Dies ge-
schieht trägerübergreifend und
verbandsneutral.
(http://www.fruehe-hilfen-
hessen.de)
Der Vorstand der LAG besteht
aus Leitungskräften der Ein-
richtungen wie auch aus Ge-
schäftsführern von Vereinen,
die diese Einrichtungen führen.

det. Weiter haben
wir derzeit das Ge-
fühl, dass „unser
Begriff der Frühen
Hilfen“ von der si-
cher wichtigen Di-
skussion des Kin-
derschutzes benutzt
wird, aber die ei-

gentlichen Inhalte aus der Hi-
storie kommen, die wir in der
LAG vertreten.
Die gesellschaftliche Entwik-
klung, u. a. auch bezüglich der
Armutsdiskussionen, zeigt
deutlich, dass das Klientel, das
früher Hilfen bedarf in unseren
Einrichtungen, in unseren
Diensten und Beratungsfor-
men, sich verändert und zah-
lenmäßig vergrößert. So verän-
dert sich auch der Begriff der
Behinderung in der frühen
Kindheit. Besonders seelische
Gefährdungen auf Grund von
Bindungsstörungen und trau-
matischer Erlebnisse sind dabei
zu nennen.

Welche Erwartungen hast du
an die nächsten Jahre?

Sehr hoffe ich, dass die jahre-
lange Erfahrung der integrativ
arbeitenden Kindertagesstät-
ten wie auch die der Frühför-
der- und Beratungsstellen wei-
ter anerkannt werden, so dass
wir in neue Strukturen der Pla-
nungen und Veränderung als
Gremium mit hoher Fachlich-
keit weiter einbezogen wer-
den. Derzeit ist das so!

Martina Ertel

Verdi

Fehlargument: „Mindestlöhne vernichten Arbeitsplätze“
Behauptet wird: „Mindestlöh-
ne vernichten Arbeitsplätze.“
Richtig ist: Mindestlöhne ver-
hindern Lohnarmut, schaffen
mehr Nachfrage, mehr Zuver-
sicht und damit auch neue
Jobs.
Könne ein Job nicht ins Ausland
verlagert werden, so wird be-
hauptet, führen Mindestlöhne
unweigerlich zu Preiserhöhun-
gen. Da diese von den Kunden
nicht mitgetragen würden,
müssten die Unternehmen Be-
schäftigte entlassen. Löhne stel-
len jedoch nur eine Komponen-
te der Unternehmenskosten dar
und wirken sich daher auch nur
teilweise auf die Preise aus. Die

Erfahrung in Großbritannien
zeigt, dass bei der Einführung
des Mindestlohns die Mehrko-
sten keineswegs unweigerlich
zu Preiserhöhungen führten.
Vielmehr fielen teilweise die

Frühförderung

Umsetzung der Früh-
förderungsverordnung
in Hessen
Bereits mit der Einführung des
Sozialgesetzbuches IX am 1.
Juli 2001 wurde die Früher-
kennung und Frühförderung
behinderter und/oder von Be-
hinderung bedrohter Kinder
geregelt und in Landesrecht
verankert.
Am 28.10.2007 wurde in ei-
nem entsprechenden Ergeb-
nisprotokoll der Sitzung des
Hessischen Sozialministeri-
ums, der Verbände der medi-
zinischen Rehabilitation und
der freien Wohlfahrtspflege
die Umsetzung zum 1. Januar
2008 beschlossen.
Dabei sind zur Erbringung der
Komplexleistung Frühförde-
rung und dem Erhalt der
strukturellen Interdisziplina-
rität Kooperationsverträge
zwischen den Frühförderstel-
len und allen Praxen der ver-
schiedenen therapeutischen
Disziplinen (Logopädie, Ergo-
und Physiotherapie) abzu-
schließen. Die Erstellung des
Förder- und Behandlungs-
plans wird hessenweit verein-
heitlicht unter Einbeziehung
der ärztlichen Diagnostik.
Zurzeit sind noch Fragen des
praktischen Ablaufes der
Komplexen Leistung Frühför-
derung ungeklärt. Die poli-
tisch Verantwortlichen haben
noch einiges zu regeln und
Klarheit zu schaffen um den
reibungslosen Ablauf ohne
Hürden zu ermöglichen. rs

Unternehmensgewinne gerin-
ger aus. Auf mittlere Sicht
konnte dieser Gewinnrückgang
jedoch durch höhere Nachfrage
ausgeglichen werden.
Zudem würden Mindestlöhne

für alle Anbieter und Branchen
gleichermaßen gelten. Sollten
Mindestlöhne tatsächlich Preis-
erhöhungen bewirken, würden
diese durch eine höhere Kauf-
kraft der Betroffenen ausge-
glichen. Schließlich hätten zahl-
reiche Verbraucher dank eines
Mindestlohns mehr Geld in der
Tasche.
Unter Berücksichtigung dieser
Effekte kommt eine Studie im
Auftrag von ver.di daher auch
zu dem Schluss, dass die Einfüh-
rung eines Mindestlohns von
7,50 Euro pro Stunde im Ergeb-
nis sogar dauerhaft hunderttau-
send Arbeitsplätze zusätzlich
schaffen würde.



In der gemeinnützigen Schotte-
ner Reha werden mehr als
1000 Menschen mit Behinde-
rung von ca. 700MitarbeiterIn-
nen betreut. Dazu steht ein
umfassendes System dezentra-
lisierter Wohneinrichtungen
und Werkstätten für nahezu al-
le Altersstufen zur Verfügung,
angefangen bei Kindern und
Jugendlichen bis hin zu alten,
pflegebedürftigen Menschen.
Auf Fragen antwortet die BR-
Vorsitzende Heike Schamber.

Was ist deine Hauptmotiva-
tion BR-Arbeit zu machen?

Einblick in die Unternehmens-
struktur; aktives Mitgestalten
der Arbeitstruktur; Mitsprache
bei Entscheidungen des Unter-
nehmens

Welches Arbeitsfeld findest
du am spannendsten?

Gewährleistung der allgemei-
nen Gleichbehandlung; Kon-
fliktbewältigung; Entwicklung
und Ausarbeitung von z. B. Be-
triebsvereinbarungen

Was geht dir bei dem Wort
Sparpolitik durch den Kopf?

Qualitätsverlust in der Betreu-
ungsarbeit; Prestigeverlust un-
seres Berufsstandes; Demotiva-
tion der MitarbeiterInnen durch
ein mehr an Arbeit, einherge-
hend mit Unterbezahlung

Welche Unterstützung bietet
Dir der AKAB e.V. in deiner
Alltagsarbeit?

Einblick in verschiedene Struk-
turen und dadurch bessere Be-
urteilung der eigenen Position;
optimaler Informationsaustausch
durch die verschiedenen Kom-
munikationsvarianten

Welche Erwartungen hast du
für die nächsten Jahre?

Stetiger Zuwachs der Mitglied-
schaften bei AKAB, dadurch
größerer politischer Einfluss,
um angemessene Bedingungen
für MitarbeiterInnen und zu
Betreuende zu schaffen.

Die Zeiten haben sich verän-
dert. Die Arbeitsbedingungen
in den Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe waren in der
Vergangenheit mehr oder we-
niger an die Tarifverträge des
öffentlichen Dienstes gekop-
pelt.
Heute löst sich diese Bindung
mehr und mehr auf. Gerade in
Hessen sind nur noch wenige
Behinderteneinrichtungen an
den TVöD gebunden. Die Ar-
beitsbedingungen sind im (ne-
gativen) Fluss. Einer der weni-
gen tarifgebundenen Betriebe
ist das Lebenshilfe-Werk in
Waldeck-Frankenberg. „Diese
Tarifbindung und die Weiter-
entwicklung des Tarifvertrages
fällt aber nicht vom Himmel,
sondern muss täglich gesichert
und erkämpft werden“ formu-
liert der ver.di Vertrauensleute-
vorstand. Das haben viele Be-
schäftigte erkannt. Deshalb
gibt es hier auch eine starke
ver.di Betriebsgruppe. Die Ta-
rifauseinandersetzungen über-
lässt man hier nicht mehr an-
deren Betrieben.
An den Warnstreiks am 14.02.
und 06.03. haben sich die Be-
schäftigten des Lebenshilfe-
Werkes beteiligt. Die Arbeit in
den Einrichtungen wurde
niedergelegt. Natürlich nicht
zu Lasten der betreuten Men-
schen. Hier wurde sehr genau
darauf geachtet, dass das, was
an Betreuung und Versorgung
unbedingt notwendig ist, auch

Eine Mitglieds-
einrichtung
stellt sich vor!

Immer mehr Aufgaben, immer
weniger Personal. Die Folge: die
Arbeit ist nicht mehr zu schaf-
fen. Wer kennt die Situation
nicht? Die Frage ist jedoch, wie
ist damit umzugehen – bevor
der physische oder psychische
Zusammenbruch kommt.
Zunächst sollte der Vorgesetzte
von der Überlastungssituation
Kenntnis erhalten. Gute Füh-
rungskräfte werden den Hin-
weis aufnehmen und versuchen
Abhilfe zu schaffen. Dies kann
in einem Gespräch geschehen,
wenn das jedoch nicht hilft,
bleibt nur eine Überlastungsan-
zeige. Dabei steht nicht die Lei-
stungsfähigkeit eines einzelnen
Mitarbeiters im Vordergrund,
sondern die vorgefundenen Ar-

beitsbedingungen. Eine Grund-
haltung nach dem Motto ‚Wir
schaffen das schon’ ist völlig
fehl am Platz. Gefahren für die
zu Betreuenden würden igno-
riert und mögliche strafrechtli-
che Konsequenzen außer Acht
gelassen. Grundsätzlich haben
Mitarbeiter die Pflicht, ihre Ar-
beit mit größtmöglicher Sorgfalt
zu erledigen und Schädigungen
der Betreuten zu verhindern.
Das gilt auch, wenn die Arbeits-
bedingungen unerträglich er-
scheinen. Zur Sorgfaltspflicht
gehört es, den Vorgesetzten auf
Gefahrensituationen und Miß-
stände hinzuweisen. Diese
Pflicht ergibt sich aus verschie-
denen Gesetzen (Arbeitsschutz-
gesetz – ArbSchG, Bürgerliches

Gesetzbuch – BGB), aus Tarif-
verträgen oder dem Arbeitsver-
trag. Die Überlastungsanzeige
soll in Schriftform geschehen,
den Mangel am Arbeitsplatz
konkret und objektivierbar be-
schreiben, auf nicht ordnungs-
gemäß durchführbare Tätigkei-
ten und mögliche Risiken hin-
weisen und alle zur Abhilfe be-
reits durchgeführten Maßnah-
men benennen. Sie hat entla-
stende Wirkung und ist eine
Aufforderung an den Arbeitge-
ber zur Mängelbeseitigung, zu
der er im Rahmen der Fürsorge-
pflicht verpflichtet ist. Der Be-
triebsrat sollte frühzeitig hinzu-
gezogen werden.
(Quelle: Altenpflege Infopost
49/2006) jsc

AKAB e.V. in Aktion

Streik in der Behindertenhilfe – ja das geht!
aufrechterhalten bleibt. Und
dennoch waren an den Warn-
streikaktionen insgesamt 140
KollegInnen beteiligt. Gemein-
sam wurde zu einer zentralen
Kundgebung des Gesundheits-

bereiches in Bad Arolsen ge-
fahren. Die Großkundgebung
mit 3.500 anderen KollegInnen
aus dem öffentlichen Dienst in
Kassel war ein besonders ein-
drucksvolles Erlebnis, schildern
die TeilnehmerInnen. „Ge-
meinsam sind wir stark“, das
wurde hier deutlich.
Wie wichtig und erforderlich
diese Warnstreiks waren, zeigt
der erfolgreiche Tarifabschluss.
Im kirchlichen Bereich hat
ver.di ähnliche Forderungen
wie im Bereich öffentlicher
Dienst erhoben. Ob diese

durchzusetzen sind, wird von
der Kampfbereitschaft der Be-
schäftigten abhängen.
Inwieweit der Tarifabschluss in
nicht tarifgebundenen Betrie-
ben übernommen wird, ist of-

fen. Dies wird sicherlich auch
von der gewerkschaftlichen
Stärke in diesen Betrieben ab-
hängen. Ein Betriebsrat aus ei-
ner sozialen Einrichtung, die
aus dem Arbeitgeberverband
ausgetreten ist, formulierte für
seinen Betrieb: „Uns bleibt nur
noch das kollektive Betteln“.
Ob das wirklich so sein muss,
liegt aber letztendlich an den
Beschäftigten und deren Be-
reitschaft sich zu organisieren.
Und noch eine neue Erkennt-
nis: Auch in der Behinderten-
hilfe kann man streiken. js

Das tarifgebundene Lebenshilfe-Werk Waldeck-Frankenberg beteiligte
sich an den Warnstreiks

Arbeitsrecht
Die Überlastungsanzeige – probates Mittel gegen Arbeitsüberlastung


